
 

Entwurf  24.05.2017 

 

Kooperationsvereinbarung 

zwischen 

 

der Stadt Halle (Saale) 

vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn Dr. Bernd Wiegand, 

vertreten durch den Beigeordneten für 

Stadtentwicklung und Umwelt Herrn Uwe Stäglin 

Marktplatz 1 

06100 Halle (Saale) 

- im Folgenden auch „Stadt“ genannt 

 

 

der Montag Stiftung Urbane Räume gAG 

vertreten durch den Vorstand Herrn Oliver Brügge 

Adenauerallee127 

53113 Bonn 

- im Folgenden auch „MUR“ oder „Stiftung“ genannt 

 

 

und der Urbane Nachbarschaft Freiimfelde gGmbH 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Jörg Maukisch 

Adenauerallee 127 

53113 Bonn 

- im Folgenden auch „UNF“ oder „gGmbH“ genannt 

 

Vorbemerkung 

Die Stadt Halle engagiert sich in Zusammenarbeit mit der Freiraumgalerie und anderen Akt-

euren vor Ort seit einigen Jahren in der Quartiersentwicklung mit dem Ziel, zur Verbesserung 

der Situation der Bewohner*innen beizutragen und die Potentiale des Quartiers zu stärken. 

Das Quartier Freiimfelde mit den gründerzeitlichen Gebäuden westlich und den Siedlungs-

bauten östlich der Freiimfelder Straße hat sowohl vom baulichen Zustand als auch der sozia-

len Aspekte eine sehr heterogene Struktur. Der Sanierungsstand und der Gebäudeleerstand 

im Gründerzeitbereich sind nach wie vor deutlich schlechter als in vergleichbaren Quartieren, 

auch wenn die Sanierungstätigkeiten in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Der 
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genossenschaftlich geprägte östliche Bereich ist hingegen in einem überwiegend guten Zu-

stand, die Zufriedenheit der Bevölkerung ist dementsprechend deutlich höher. 

Der Zustand des öffentlichen Raums ist insgesamt überwiegend als ungestaltet zu bezeich-

nen. Öffentliche Grünflächen existieren westlich der Freiimfelder Straße nicht. 

 

Die MUR wird in ihrem gemeinnützigen Programmbereich „Initialkapital für eine chancenge-

rechte Stadtentwicklung“ in benachteiligten Stadtteilen aktiv, indem sie vor Ort in Steine und 

Menschen investiert. Über die Investition in eine Immobilie erwirtschaftet sie in Zusammen-

arbeit mit Kommunen und Initiativen dauerhaft Mehrwerte. Dies können zum Beispiel finan-

zielle Überschüsse sein, die in gemeinnützige Stadtteilprojekte fließen oder eine soziale 

Rendite, die aus neu geschaffenen Gemeinwohlflächen für das Stadtquartier erwächst. Zeit-

gleich übernimmt sie neben den vorhandenen Akteuren vor Ort eine aktive Rolle in der 

Stadtteilarbeit, um das Gemeinwesen zu stärken. Die Strukturen und eingesetzten Instru-

mente sollen mit den lokalen Akteuren so aufgebaut werden, dass sie von den Menschen 

und Institutionen vor Ort übernommen und weitergeführt werden können. 

Die UNF ist seit Januar 2017 eine als gemeinnützig anerkannte Gesellschaft. Sie ist (vormals 

als Aquiron Immowert GmbH) die Eigentümerin des Grundstücks Landsberger Str. 29. Die 

gemeinnützige Carl Richard Montag Förderstiftung hält mehrheitlich die Gesellschaftsanteile. 

Die UNF ist als gemeinnützige Projektgesellschaft gegründet worden, um im Sinne des Pro-

grammes „Initialkapital für eine chancengerechte Stadtteilentwicklung“ der Montag Stiftung 

Urbane Räume das Projekt in Halle-Freiimfelde umsetzen zu können. Die UNF wird gemäß 

ihrer Satzung als örtlicher Akteur sowohl die Entwicklung der Brachfläche als auch die Ent-

wicklung und Stärkung der Stadtteilarbeit betreiben. Der neugefasste Gesellschaftsvertrag ist 

als Anlage 4 beigefügt. 

 

Gemeinsame Ziele 

Es ist das Ziel von Stadt, gGmbH und Stiftung, die Entwicklung des Quartiers gemeinsam mit 

engagierten Bürger*innen vor Ort und Schlüsselakteuren zu stärken und zu sichern. Inhalt-

lich stehen dabei die folgenden Themen im Vordergrund: 

- Vielfältige Nachbarschaftsangebote mit Treff- und Austauschmöglichkeiten - Stärkung von 

niedrigschwelligen Bildungs- und Kulturangeboten in öffentlichen und privaten Räumen - 

lebendige Freizeitstruktur für alle Altersklassen- Schaffung von gemeinschaftlichen Grünflä-

chen und Begegnungsräumen - Heterogenes Wohnen zum Mitgestalten - Leerstandsbele-

bung der Ladengeschäfte - öffentlicher Straßenraum mit Aufenthaltsqualität - 

Auf der Grundlage der o.g. Themen und unter Berücksichtigung der satzungsmäßigen Zwe-

cke der UNF sowie der bürgerschaftlichen Vision im Quartierskonzept Freiimfelde (s. Anlage 

2) schließen die Stadt, die gGmbH und die MUR folgende Kooperationsvereinbarung: 
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Verpflichtungen der Stadt Halle (Saale) 

1. Es ist das gemeinsame Ziel, dass die Brachfläche Landsberger Straße 29 nach der Be-

räumung und Entwicklung dem Quartier als gemeinschaftlicher Bürgerpark mit Angeboten 

für Bildung, Kultur, Sport, Spiel und Urban Gardening zur Verfügung gestellt wird. 

 

Die Stadt Halle wird die Entsiegelung und Grundherrichtung der dafür vorgesehenen Flä-

chen des Grundstücks Landsberger Str. 29 in einer geschätzten Höhe von ca. 150.000 

Euro als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme mit einer dauerhaft mind. 50%-igen 

Entsiegelung über erzielte Ausgleichsabgaben finanzieren. Grundlage dafür wird die Ver-

knüpfung mit dem Ausgleichsflächenbedarf des B-Plans Nr. 59.1 2. Änderung des Univer-

sitätsklinikums über einen einfachen Bebauungsplan sein. Die Stadt übernimmt die erfor-

derliche Aufstellung des einfachen Bebauungsplans und sichert zu, dass für die UNF 

dadurch keine Kosten anfallen. Detaillierte Regelungen zu Terminen, zur Vorgehenswei-

se, Ablauf und zur Kostenübernahme werden in einem separaten Vertrag zwischen Stadt 

und UNF bestimmt, der bis spätestens 30.09.2017 abgeschlossen werden wird. Der Ab-

schluss dieses Vertrages ist planungsrechtlich vor dem Satzungsbeschluss erforderlich, 

der Vollzug ist an die Rechtskraft der beiden Bebauungspläne gebunden. Die Stadt strebt 

dafür Dezember 2017 an.  

 

Die Stadt sichert zu, dass die o.g. Quartiersbedarfe wie Bildung, Kultur, Sport, Spiel und 

Urban Gardening sowie die von der UNF perspektivisch erwogene Neubebauung ent-

sprechend der Vorentwurfsplanung auch nach planungsrechtlicher Festschreibung als na-

turschutzrechtliche Ausgleichsfläche ohne Einschränkungen umgesetzt werden können.  

 

2. Die Stadt hat für die Unterstützung und Umsetzung der gemeinsamen Entwicklungsideen 

für Freiimfelde einen Zuwendungsbescheid vom BBSR im Rahmen des ExWoSt-

Projektes „Green Urban Labs“ gestellt der bereits vom Fördergeber positiv beschieden 

wurde. Die Stadt sichert zu, dass sie die damit bewilligte Bezuschussung in Höhe von 

158.000 Euro für die drei Bausteine Bürgerpark, Urbane LandArt und Urbane Wildnis 

verwenden wird, die Kofinanzierung in Höhe von 158.000 Euro entsprechend der Anforde-

rungen des BBSR sicherstellt und die mit der Projektteilnahme verbundene Berichterstat-

tung und den fachlichen Austausch übernimmt.  

 

3. Die Entwicklung des Quartiers Freiimfelde wird einer der städtischen Schwerpunkte in der 

Stadtentwicklung in den kommenden Jahren. Die Stadt wird zur Betreuung und Beglei-

tung der Stadtteilentwicklung Freiimfelde kompetentes Personal bereitstellen und hierfür 

Personalkosten in Höhe von mind. 17.500 Euro pro Jahr aufwenden. 

 

4. Die Stadt Halle beabsichtigt, die gemeinsame Arbeit in Freiimfelde ab 2018 für den Zeit-

raum des Engagements der UNF (mindestens 3 Jahre) durch einen Betrag von jährlich 

10.000 Euro zu unterstützen (städtischer Beitrag zum „Quartiersfonds“). Über die Ver-

wendung dieses Geldes sowie des in Anlage 4 aufgeführten Beitrags der MUR zum Quar-

tiersfonds entscheidet ein lokaler Beirat, der sich aus Vertretern der Kooperation (Stadt, 
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MUR, UNF gGmbH), der Freiraumgalerie, dem Freiimfelde e.V. sowie anderen lokalen 

Akteuren und engagierten sozialen Trägern zusammensetzt. 

Der Quartierfonds ist ein Modellprojekt, das im Rahmen der Erarbeitung des bürgerschaft-

lichen Quartierskonzeptes Freiimfelde als Instrument zur Unterstützung und Umsetzung 

bürgerschaftlicher Aktivitäten vorgeschlagen wird. Die Organisation der Beiratsarbeit und 

die einvernehmlich abgestimmte Zusammensetzung des Beirats sind Bestandteil der Be-

schlussvorlage zum Bürgerschaftlichen Quartierskonzept (s. Anlage 2) für den Stadtrat. 

 

5. Für die Gestaltung der Lärmschutzwand im Bereich der Brache Landsberger Str. 29 hat 

die Stadt einen Zuschuss beantragt. Für die Vorbereitung des Antrags wurden 2016 5.000 

Euro zur Verfügung gestellt, weitere 5.000 Euro sind für die Umsetzung der Maßnahme 

im Fall der Bewilligung des Zuschusses im Haushalt der Stadt für das Jahr 2017 veran-

schlagt.  

 

6. Ferner verpflichtet sich die Stadt für die Moderation der Maßnahmen im Quartier ab 2017 

Kosten in Höhe von jährlich 7.500 Euro für den Zeitraum des Engagements der UNF (ma-

ximal 5 Jahre) zu tragen. 

 

7. Folgende Umstände können zu einem Ausstieg seitens der Stadt aus dem Projekt führen: 

o Der Stadtrat lehnt die Vorlage und die Entwicklungsziele des bürgerschaftlichen 

Quartierskonzeptes für Freiimfelde mehrheitlich ab.  

o Der Stadtrat lehnt den Beschluss zu dieser Kooperationsvereinbarung mehrheitlich 

ab.  

 

Verpflichtungen der MUR und der UNF 

Die MUR und die UNF verpflichten sich, die gemeinsame Zielsetzung dieser Kooperation zu 

fördern und insbesondere folgende Projekte und Maßnahmen zu unterstützen, zu entwickeln 

und bei der Umsetzung mit zu finanzieren: 

- Bürgerpark auf der Grundstücksfläche Landsberger Straße 29 und ggfls. Gemein-

schaftsflächen zum Vernetzen, Versammeln, Werken, Kochen, Feiern kooperativ 

entwickeln und umsetzen (vgl. Seite 5, Punkt 3.) 

- Nachbarschaftsladen in der Mitte des Quartiers aufbauen und mit Angeboten für das 

Quartier etablieren 

- Kulturellen Bildungsbaustein für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen entwi-

ckeln und umsetzen 

- Quartiersfonds aufbauen, bewerben und etablieren 

- Quartiers- und Nachbarschaftsfeste fördern und unterstützen 

 

1. Die UNF stellt einen Flächenanteil von mindestens 3.000 m² des Grundstücks Landsber-

ger Str. 29 als grünordnerische Ausgleichsflächen im Rahmen des in Aufstellung befindli-

chen B-Plans Nr. 59.1, 2. Änderung in Verbindung mit dem B-Plan Nr. 176 zur Verfü-

gung, auf der die Entwicklung eines bürgerschaftlich getragenen Parks geplant ist. 
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. 

 

2. Die UNF stimmt zu, dass die im Rahmen des o.g. ExWoSt-Forschungsprojektes „Green 

Urban Labs“ für den Projektbaustein Bürgerpark verfügbaren Mittel für ihr Grundstück 

Landsberger Str. 29 verwendet werden können. Entsprechend den Vorgaben des For-

schungsprojektes sollen die Mittel für Planungsaufgaben und zur Vorbereitung der Um-

setzung der Bürgerpark-Ideen ausgegeben werden. 

 

3. Es wird von der MUR und der UNF das Engagement mindestens bis Ende 2019 zuge-

sagt (mindestens 3 Jahre). In diesem Zeitraum werden Mittel (Gesamtinvestition) in Höhe 

von mindestens 1.100 Tsd. Euro für insbesondere o. g. gemeinnützige Projekte, Perso-

nal, gemeinwohlorientierte Entwicklung der Freiflächen auf der Brache zum Bürgerpark 

(Landsberger Straße 29) und eine Nachbarschaftsplattform (Nachbarschaftsladen, Inter-

netseite, Quartiersfonds, Stadtteilbeirat) in Halle-Freiimfelde zur Verfügung gestellt wer-

den (vgl. Auflistung Anlage 3). Hiervon sind zum 31.12.2016 bereits 200 Tsd. Euro für 

den Grundbesitz (Erwerb Brachfläche) sowie etwa 180 Tsd. Euro für vorbereitende Maß-

nahmen geleistet worden. 

Die MUR und UNF behalten sich im Sinne der gemeinwohlorientierten Bedarfe in Freiim-

felde vor, die Anteile des investiven Beitrages auf Kosten des ideellen Beitrages oder 

auch umgekehrt umzuverteilen, falls dies im Sinne der Quartiersentwicklung sinnvoll sein 

sollte. Die Gesamtinvestition in Höhe von 1.100 Tsd. Euro bleibt auch in diesem Fall be-

stehen. Die Mittel werden nicht für die Entsiegelung und Grundherrichtung der Brachflä-

che oder Bodensanierungsmaßnahmen eingesetzt.  

Die in der Auflistung Anlage 3 eingestellten Mittel „Gemeinwohlorientierte Entwicklung 

Brachfläche“ in Höhe von 300 Tsd. Euro (investiver Bereich) sollen nach der Entwicklung 

eines abgestimmten Planungs- und Gestaltungsentwurf „Bürger- und Nachbar-

schaftspark“ für die Umsetzung von Bausteinen aus dem Planungs- und Gestaltungsent-

wurf eingesetzt werden. Alternativ können diese Mittel teilweise für die Entwicklung und 

Umsetzung eines Bildungs- und Nachbarschaftshauses (etwa 150 qm Nutzfläche) auf 

der Brachfläche verwendet werden, das die Freiflächenangebote durch überdachte, 

ganzjährig nutzbare Räume zum Bilden, Vernetzen, Versammeln, Werken, Kochen, Fei-

ern sowie durch sanitäre Einrichtungen sinnvoll ergänzt.  

4. Die MUR dokumentiert und evaluiert das Projekt. Sie macht ihre Vorgehensweise der 

Halleschen und der nationalen (Fach-) Öffentlichkeit transparent zugänglich. 

 

5. Bis Ende 2019 soll gemeinsam mit der Stadt Halle, der Freiraumgalerie und Schlüsselak-

teuren aus dem Stadtteil eine tragfähige Perspektive bzw. eine Überleitung in eine dau-

erhafte gemeinwohlorientierte freie Trägerschaft vor Ort entwickelt werden. 

Perspektivisch wird eine gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung im Bestand oder als 

Neubau geprüft und ggfls. umgesetzt, wenn es den Bedarfen im Quartier zuträglich ist, den 

gemeinsamen Quartierszielen und den Stiftungszielen der MUR entspricht sowie die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen wie z.B. Wirtschaftlichkeit bei fairen Mieten, ggfls. geeig-

nete Fördermittel, soziale Rendite für das Quartier geschaffen werden können. 
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Folgende Umstände können zu einem Ausstieg der MUR und der UNF aus dem Projekt füh-

ren: 

- Die Kooperationsvereinbarung ist nicht bis zum 30.09.2017 unterzeichnet. 

- Der städtebauliche Vertrag zwischen der UNF und der Stadt zur Regelung der mit der 

Beräumung der Brache Landsberger Straße 29 verbundenen Leistungen, Verantwortlich-

keiten sowie zum zeitlichen und finanziellen Ablauf kommt nicht bis zum 30.09.2017 zu-

stande. 

- Der Stadtrat lehnt das Bebauungsplanverfahren Nr. 176 ab. 

 
Diese Vereinbarung ist in drei Exemplaren ausgefertigt. Folgende Anlagen sind Bestandteil 

der Kooperationsvereinbarung: 

1. Übersichtsplan mit Abgrenzung des Quartiers Freiimfelde 

2. Entwurf der Vorlage zum Bürgerschaftlichen Quartierskonzept Freiimfelde 

3. Übersicht Kooperationsbeitrag Stadt Halle 

4. Übersicht Kooperationsbeitrag MUR und UNF  

5. Gesellschaftsvertrag der UNF 

 
- Die MUR 

- die UNF 

- die Stadt Halle (Saale) 

erhalten je eine Ausfertigung. 

 
 
Für die Stadt Halle (Saale) 
 
Halle (Saale), ...................... 
 
 
....................................... 
Uwe Stäglin 
Beigeordneter  
 
Für die Montag Stiftung Urbane Räume  
 
Bonn, …………………… 
 
 
………………………. 
Oliver Brügge 
Vorstand 
 
Für die Urbane Nachbarschaft Freiimfelde gGmbH 
 
Bonn, …………………… 
 
 
………………………. 
Jörg Maukisch 
Geschäftsführer 






















































